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Beschlussvorlage
101/2009

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

07.07.2009 Kreistag öffentlich entscheidend 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Kreistages 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Geschäftsordnung des Kreistages wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                 Ja    Nein  
 
 
Produktsachkonto/Projekt:  
Ansatz:  
Finanzierung / noch verfügbar: 
 

 
      
      
      
      

 

 
 
 
 
Bad Dürkheim,  30.06.2009 
 
 
 
Sabine Röhl 
Landrätin 
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Gemäß § 30 Abs. 2 der Landkreisordnung ist die Geschäftsordnung auf die jeweilige 
Wahlzeit des Kreistages beschränkt. Nach der Neuwahl hat der Kreistag erneut über die 
Geschäftsordnung zu beschließen, bis dahin gilt die bisherige Geschäftsordnung.  
 
Der Kreistag beschließt mit der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 
Kreistagsmitglieder eine Geschäftsordnung (vgl. § 30 Abs. 1 LKO). 
 
Die beiliegende Geschäftsordnung entspricht der Mustergeschäftsordnung des fachlich 
zuständigen Ministeriums des Innern und für Sport (ISM) und der Verfahrensweise in der 
abgelaufenen Wahlperiode.  
 
Um die Sitzungsabläufe weiter zu optimieren wird vorgeschlagen, in der 
Geschäftsordnung eine Redezeitbegrenzung einzuführen. Folgender Passus wurde neu in 
§ 14 Abs. 4 der Geschäftsordnung aufgenommen:  

 
(4) Die Redezeit bei Anträgen wird für jedes Kreistagsmitglied auf fünf Minuten 
begrenzt. Der Kreistag kann die Dauer der Redezeit auf Antrag für einzelne 
Tagesordnungspunkte verändern. Die Vorsitzende kann einem Redner, der die 
festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort entziehen, wenn sie ihn bereits auf den 
Ablauf der Redezeit hingewiesen hat. Die Redezeitbegrenzung gilt auch bei 
Aussprachen zu einzelnen Tagesordnungspunkten, Anfragen (§ 19), der 
Einwohnerfragestunde (§ 21) und bei persönlichen Erklärungen der Kreistagsmitglieder. 

 
 
Anlagen: 
 
Entwurf der Geschäftsordnung 
 
 
 


